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Wichtige neue Entscheidung 
 
Kostenrecht: Kein Anfall einer Terminsgebühr bei Erledigung durch Telefonat zwi-
schen Rechtsanwalt und behördlichem Sachbearbeiter ohne Entscheidungsbefugnis 
 
§ 2 Abs. 2 RVG, Teil 3 Vorbemerkung 3 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 VV RVG  
 
Terminsgebühr bei Erledigung 
Telefonat mit Sachbearbeiter ohne Entscheidungsbefugnis 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 26.03.2026, Az. 24 C 25.2064 
 
 

Orientierungssatz der LAB: 

Einem einfachen Sachbearbeiter einer Behörde kommt im Rahmen der Behörden-

organisation regelmäßig kein Verhandlungsmandat zur Vornahme von prozessualen 

und außerprozessualen Handlungen bei Rechtsstreitigkeiten zu (siehe Rn. 18).  

 

Hinweis: 

In dem Beschwerdeverfahren begehrte ein Rechtsanwalt vergeblich die Festsetzung 

einer Terminsgebühr für ein Telefonat mit einem Sachbearbeiter einer Behörde im 

Zusammenhang mit der Erledigung des Rechtsstreits. Vorausgegangen war – nach 

einem telefonischen Kontakt des Berichterstatters am Verwaltungsgericht mit den 

Verfahrensbeteiligten – ein gerichtliches Hinweisschreiben, mit welchem dem Antrag-

steller geraten wurde, das Verfahren für erledigt zu erklären, und dem Antragsgegner 

im Rahmen einer Zustimmung zur Erledigterklärung eine Übernahme der 
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Verfahrenskosten angetragen wurde. 40 Minuten nach Eingang des gerichtlichen 

Hinweisschreibens kontaktierte der Bevollmächtigte des Antragstellers den Sachbe-

arbeiter der zuständigen Behörde. In diesem Telefonat fragte der Bevollmächtigte 

des Antragstellers nach, ob der Antragsgegner der Anregung des Gerichts folgen 

werde, und wies darauf hin, dass eine Erledigungserklärung nur für den Fall der Kos-

tenübernahme durch den Antragsgegner abgegeben werde. Der Sachbearbeiter des 

Antragsgegners erklärte bei dem Telefonat, dass er ohne Rücksprache mit seinen 

Vorgesetzten zur Abgabe von Erklärungen nicht befugt sei und die Frage der Kosten-

übernahme intern geklärt werden müsse. 

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) kam zu dem Ergebnis, dass dem 

Verfahrensbevollmächtigten des Antragstellers aufgrund des Telefonats mit dem 

Sachbearbeiter keine Terminsgebühr zustand. 

 

Der Rechtsanwalt verdient gemäß Teil 3 Vorbemerkung 3 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 

VV RVG die Terminsgebühr auch durch die Mitwirkung an einer auf die Erledigung 

des Verfahrens gerichteten Besprechung ohne Beteiligung des Gerichts. Nach der 

Intention des Gesetzgebers soll die Vorschrift die außergerichtliche Streitbeilegung 

stärken (siehe BT-Drucks. 15/1971, S. 148 und S. 209). Entsprechend dieser Funk-

tion stellt die Rechtsprechung keine besonderen Anforderungen an das Entstehen ei-

ner solchen Terminsgebühr (siehe Rn. 15). Sie entsteht beispielsweise anlässlich ei-

ner telefonischen Besprechung, wenn der Prozessgegner die auf eine Erledigung 

des Verfahrens gerichteten Äußerungen zwecks Prüfung und Weiterleitung an seine 

Partei zur Kenntnis nimmt oder sich auch nur an Gesprächen mit dem Ziel der Eini-

gung interessiert zeigt. Nicht ausreichend ist dagegen, wenn es nur um die grund-

sätzliche Bereitschaft bzw. die abstrakte Möglichkeit einer Einigung oder um Verfah-

rensabsprachen geht. Verweigert der Gegner von vornherein ein sachbezogenes 

Gespräch oder eine gütliche Einigung, kommt eine auf die Erledigung des Verfah-

rens gerichtete Besprechung bereits im Ansatz nicht zustande (BGH, Urteil vom 

20.06.2024, Az. IX ZR 80/23, juris Rn. 9 m.w.N.). 

 

Nach Ansicht des BayVGH fehlte es im vorliegenden Fall an der Mitwirkung an einer 

Besprechung, da dies ein Mindestmaß an Austausch mit dem Ziel voraussetzt, eine 

gütliche Einigung herbeizuführen (VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 
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12.07.2016, Az. 4 S 1308/16, juris Rn. 3). Ein solcher Austausch habe vorliegend 

nicht stattgefunden, da der Sachbearbeiter der Behörde zunächst eine Nachfrage le-

diglich entgegengenommen und sodann auf die maßgebliche Zuständigkeit seines 

Vorgesetzten hingewiesen habe. In diesem Sinne hätte er das weitere Gespräch in 

inhaltlicher Hinsicht verweigert, woran auch der ergänzende Hinweis des anwaltli-

chen Vertreters, dass die Abgabe einer Erledigungserklärung nur bei Kostenüber-

nahme durch den Beklagten in Betracht komme, nichts geändert habe. Die Bereit-

schaft zu einem inhaltlichen Austausch könne nicht einseitig aufgezwungen werden 

(siehe Rn. 17). Mit Blick auf die behördliche Innenorganisation, insbesondere einer 

zwingend mit einem Beschäftigten mit Befähigung zum Richteramt ausgestatteten 

Behörde (vgl. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 LKrO), sei laut BayVGH nicht zu erwarten, dass 

einem einfachen Sachbearbeiter ein Verhandlungsmandat zukommt, zumal weder 

ersichtlich noch vorgetragen ist, dass dieser Sachbearbeiter vorliegend ausnahms-

weise zur Vornahme von prozessualen und außerprozessualen Handlungen in Zu-

sammenhang mit dem maßgeblichen Verwaltungsstreitverfahren betraut gewesen 

wäre. Es liege daher auf der Hand, dass einem Sachbearbeiter insoweit die Möglich-

keit zugestanden werden muss, das inhaltliche Gespräch zu verweigern (siehe 

Rn. 18). 

 

 

 

Dr. Greim-Diroll 
Oberlandesanwältin 
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